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Apotheken vor Ort stärken - Engpässen bei Personal und Medikamenten entgegenwirken  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt fest, 

  

a. dass die Apotheken im Land Sachsen-Anhalt einen wesentlichen Anteil an der Gesund-

heitsversorgung der Menschen, insbesondere durch die Vor-Ort-Apotheken haben und 

dankt ihnen ausdrücklich für dieses Engagement. 

 

b. dass die Anforderungen an die Versorgung mit Arzneimitteln u. a. aufgrund einer im-

mer älter werdenden Bevölkerung zukünftig weiter zunehmen werden.  

 

c. dass die Apotheken durch mehr Zusatzaufgaben und Leistungen, die diese überneh-

men, steigenden bürokratischen Anforderungen als auch durch die anhaltenden Lie-

ferengpässe stetigen Mehrbelastungen ausgesetzt sind. 

 

d. dass ca. ein Drittel der Studierenden im Fach Pharmazie ihren Abschluss nicht errei-

chen und damit dem Fachkräftemangel weiter Vorschub geleistet wird. 

 

2. Der Landtag bittet die Landesregierung, 

 

a. sich bei der Bundesregierung und im Bundesrat dafür einzusetzen,  

 

 dass die auf der Grundlage der SARS-CoV-2-Arneimittelversorgungsverordnung 

während der Corona-Pandemie für Apotheken geltenden erleichterten Abgabere-

geln für Arzneimittel verstetigt und dauerhaft fortgesetzt werden.  
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 dass den Apotheken für den Fall, dass das ärztlich verschriebene Arzneimittel nicht 

verfügbar ist, ein Zuschlag in Höhe von 21 Euro zu zahlen ist.  

 

 dass es mit dem Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbes-

serungsgesetz (ALBVVG) zu keiner unnötigen Einengung des Handlungsspielraumes 

bei Lieferengpässen kommt.  

 

 das Retaxationsrisiko für Apotheken auszuschließen bzw. auf ein angemessenes 

Maß zurückzuführen. 

 

b. Maßnahmen zu unterstützen, dass sich pharmazeutische Unternehmen auf dem euro-

päischen Markt und damit auch in Sachsen-Anhalt verstärkt ansiedeln. 

 

c. Voraussetzungen für Landeskinder zu schaffen, um für diese das Pharmaziestudium in 

Sachsen-Anhalt zugänglicher zu machen sowie den Betreuungsschlüssel im Praxisteil 

des Studiums zu erhöhen und die Attraktivität des Berufsbildes, u. a. durch Entbüro-

kratisierung und bessere Honorierung der Apotheken, zu steigern.  

 

 

 

Begründung 

 

Apotheken sind Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Gerade die Vor-Ort-Apotheke 

ist eine wesentliche Säule unseres Gesundheitswesens. Doch der Bestand der Apotheken ist 

nicht mehr gesichert. Auch hier gibt es einen Fachkräftemangel, der sich in nächster Zeit ver-

stärken wird. Auf 60 freie Stellen für Apotheker:innen kommen maximal 6 Stellensuchende. 

Dem gilt es jetzt entgegenzusteuern. Denn mit dem Personalmangel gehen auch Reduktio-

nen von Öffnungszeiten einher und auch das Aussetzen der Öffnungszeit an Samstagen. 

Zeitgleich steigen die bürokratischen Anforderungen an die Apotheken und werden durch 

einen dauerhaften Lieferengpass bei Medikamenten noch verstärkt.  

 

Inzwischen haben Liefer- und Versorgungsengpässe drastisch an Bedeutung gewonnen. Sie 

binden immer mehr Arbeitskraft in den Apotheken. Selbst konservative Schätzungen kom-

men auf mindestens sechs Stunden pro Woche. Bei ca. 18.000 öffentlichen Apotheken be-

deutet dies im Jahr einen Gesamtstundenaufwand von mehr als 5,62 Mio. Stunden.  

 

Das jeweilige Management der Patientenversorgung unter den Bedingungen eines Lie-

ferengpasses ist pharmazeutische Aufgabe, sodass bei der Abschätzung der Kosten die Ar-

beitgebervollkosten für pharmazeutisches Personal in Ansatz zu bringen sind. 
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Formfehler auf Rezepten führen zu Retaxationen. Eine Retaxation bedeutet, dass die Kran-

kenkasse oder der von ihr mit der Überprüfung der Rezepte beauftragte Dienstleister, des-

sen Vergütung oftmals erfolgsabhängig ausgestaltet ist, die Erstattung des durch die Apo-

theke bereits abgegebenen Arzneimittels verweigern. Bei einer sogenannten „Nullretaxati-

on“ bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen gar nichts. Derartige „Nullretaxationen“ finden 

auch in Fällen statt, in denen die Apotheken das Arzneimittel entsprechend der ärztlichen 

Verordnung abgegeben, also auch die Leistung der Sache nach erbracht haben. Die Folge ei-

ner jeden Retaxation „auf Null“ ist, dass die Apotheke den Versicherten auf eigene Kosten 

versorgt, unabhängig davon, ob der gesetzlichen Krankenkasse durch den Verstoß gegen Ab-

gabe- und/oder Abrechnungsbestimmungen überhaupt ein tatsächlicher Schaden entstan-

den ist. 

 

Vergisst beispielsweise der:die Ärzt:in die Dosierung anzugeben, verweigern die Krankenkas-

sen die Zahlung vollständig; dies selbst dann, wenn den Versicherten die Dosierung bekannt 

war.  

 

Ein weiteres Beispiel wäre, dass die Apotheke statt einer verordneten N2-Packung verse-

hentlich eine kleinere Packung abgibt. Eine gesetzliche Regelung ist zwingend erforderlich, 

um die Beanstandungen der Krankenkassen auf das für die korrekte Abrechnung notwendige 

Maß zu begrenzen. 

  

Letztlich: Die Arbeitsbelastung der Apotheken ist hoch und steigend. Dem muss nun Abhilfe 

geschaffen werden. Die Zeit der infektionsschutzrechtlichen Ausnahmeregelung hat gezeigt, 

dass Apotheken auch unter reduzierten bürokratischen Bedingungen zuverlässig arbeiten. 

Wenn wir nicht auf servicefreie Versandapotheken setzen wollen, dann stärken wir jetzt un-

sere Apotheken vor Ort - in der Medikamentenbeschaffung und beim Personal! 

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitz 

 
 


